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ErwGr

Erwägungsgrund 101 - Grundsätze des internationalen Datenverkehrs

1 Der Fluss personenbezogener Daten aus Drittländern und internationalen Organisationen und in
Drittländer und internationale Organisationen ist für die Ausweitung des internationalen Handels und
der internationalen Zusammenarbeit notwendig. 2 Durch die Zunahme dieser Datenströme sind neue
Herausforderungen und Anforderungen in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten
entstanden. 3 Das durch diese Verordnung unionsweit gewährleistete Schutzniveau für natürliche
Personen sollte jedoch bei der Übermittlung personenbezogener Daten aus der Union an
Verantwortliche, Auftragsverarbeiter oder andere Empfänger in Drittländern oder an internationale
Organisationen nicht untergraben werden, und zwar auch dann nicht, wenn aus einem Drittland oder
von einer internationalen Organisation personenbezogene Daten an Verantwortliche oder
Auftragsverarbeiter in demselben oder einem anderen Drittland oder an dieselbe oder eine andere
internationale Organisation weiterübermittelt werden. 4 In jedem Fall sind derartige
Datenübermittlungen an Drittländer und internationale Organisationen nur unter strikter Einhaltung
dieser Verordnung zulässig. 5 Eine Datenübermittlung könnte nur stattfinden, wenn die in dieser
Verordnung festgelegten Bedingungen zur Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer
oder internationale Organisationen vorbehaltlich der übrigen Bestimmungen dieser Verordnung von
dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter erfüllt werden.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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